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16.403 s  Parlamentarische Initiative. Familiennachzug. Gleiche Regelung für Schutzbedürftige wie für vorläufig Aufgenommene (Müller Philipp)

Ständerat
Wintersession 2020

Asylgesetz
(AsylG)
(Gleichstellung von 
Schutzbedürftigen und 
vorläufig Aufgenommenen 
beim Familiennachzug)

Änderung vom …

Die Bundesversammlung der 
Schweizerischen 
Eidgenossenschaft,
nach Einsicht in den Bericht der 
Staatspolitischen Kommission des 
Ständerates  
vom 25. Oktober 20191 
und in die Stellungnahme des 
Bundesrates vom 29. Januar 20202,
beschliesst:

1   BBl 2019 8187
2   BBl 2020 1391

Beschluss 
des Nationalrates

vom 24. September 2020

Nichteintreten

Anträge der Staatspolitischen Kommission 
des Ständerates

vom 9. November 2020

Mehrheit

Eintreten  
(=Festhalten)

Minderheit (Mazzone,  
Jositsch, Stöckli)

Nichteintreten 
(=gemäss Nationalrat)
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Geltendes Recht Entwurf der Kommission 
des Ständerates

Stellungnahme 
des Bundesrates

Ständerat Nationalrat Kommission 
des Ständerates

I

Das Asylgesetz vom 26. Juni 
19983 wird wie folgt geändert:

Art. 71 Abs. 1 und 1a

1 Ehegatten von 
Schutzbedürftigen und ihren 
minderjährigen Kindern wird 
vorübergehend Schutz ge-
währt, wenn sie gemeinsam 
um Schutz nachsuchen und 
keine Ausschlussgründe nach 
Artikel 73 vorliegen. 

1a Wurden die anspruchsbe-
rechtigten Personen nach 
Absatz 1 durch ein Ereignis 
nach Artikel 4 getrennt, so wird 
Ehegatten von 
Schutzbedürftigen und ihren 
minderjährigen Kindern vor-
übergehender Schutz nur 
dann gewährt, wenn die 
Voraussetzungen nach Artikel 
85 Absätze 7 bis 7ter des 
Ausländer- und 
Integrationsgesetzes vom 16. 
Dezember 20054 (AIG) erfüllt 
sind.

3   SR 142.31
4   SR 142.20, AS 2017 6521

Art. 71 Gewährung 
vorübergehen-
den Schutzes 
an Familien

1 Ehegatten von Schutzbedürf-
tigen und ihren minderjährigen 
Kindern wird vorübergehend 
Schutz gewährt, wenn:

a. sie gemeinsam um Schutz 
nachsuchen und keine 
Ausschlussgründe nach 
Artikel 73 vorliegen;

b. die Familie durch Ereignis-
se nach Artikel 4 getrennt 
wurde, sich in der Schweiz 
vereinigen will und keine 
besonderen Umstände 
dagegen sprechen.
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Geltendes Recht Entwurf der Kommission 
des Ständerates

Stellungnahme 
des Bundesrates

Ständerat Nationalrat Kommission 
des Ständerates

II

1 Dieses Gesetz untersteht 
dem fakultativen Referendum.
2 Der Bundesrat bestimmt das 
Inkrafttreten.

1bis Hat das SEM während des 
Verfahrens zur vorübergehen-
den Schutzgewährung An-
haltspunkte dafür, dass ein 
Ungültigkeitsgrund nach Arti-
kel 105 Ziffer 5 oder 6 ZGB 
vorliegt, so meldet es dies der 
nach Artikel 106 ZGB zustän-
digen Behörde. Das Gesuch 
um Nachzug wird bis zur Ent-
scheidung dieser Behörde 
sistiert. Erhebt die Behörde 
Klage, so wird das Gesuch bis 
zum Vorliegen des rechtskräf-
tigen Urteils sistiert.
2 Den in der Schweiz gebore-
nen Kindern von Schutzbe-
dürftigen wird ebenfalls vorü-
bergehender Schutz gewährt.
3 Befinden sich die anspruchs-
berechtigten Personen im 
Ausland, so ist ihre Einreise zu 
bewilligen.
4 Der Bundesrat regelt für 
weitere Fälle die Vorausset-
zungen für eine Vereinigung 
der Familie in der Schweiz.
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